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und anderer Gesetze 

A. Zielsetzung 

— Verbesserung der Überwachung des Außenwirtschaftsver-

kehrs mit sensiblen Gütern sowie Intensivierung der Bekämp-
fung der Zuwiderhandlungen gegen die EG-Marktordnungs-

regelungen und des Rauschgiftschmuggels durch 

— Einrichtung eines zentralen Zollkriminalamtes als Bundes-
oberbehörde 

— Stärkung der Zentralstelle des Zollfahndungsdienstes im 
nationalen und internationalen Bereich 

— Erhöhung der Effizienz des Zollfahndungsdienstes und an-
derer Ermittlungsbehörden der Zollverwaltung durch un-
eingeschränkte fachliche Weisungsbefugnis einer Zentral-
stelle 

Die Einrichtung des Zollkriminalamtes ist unabhängig von den 
im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze angestrebten Vor-
feldüberwachungen. 

— Anpassung des Finanzverwaltungsgesetzes nach der Schaf-
fung eines Bundesamtes zur Regelung offener Vermögensfra-
gen durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung offener 

Vermögensfragen vom 22. März 1991 (BGBl. I S. 766, 772). 

— Eröffnung der Möglichkeit für die Länder zur Einrichtung einer 

Landeszentralabteilung bei den Oberfinanzdirektionen für die 
Organisations-, Personal- und Haushaltsangelegenheiten und 

des nachgeordneten Bereichs aus Gründen der Wirtschaftlich-
keit in der Verwaltung. 

— Mitwirkung der Zollverwaltung bei der Überprüfung der So-
zialversicherungsausweise sowie der Erfüllung der Melde- und 
Sozialversicherungspflicht der Arbeitgeber. 

— Notwendige Änderung der Bundesbesoldungsordnung B. 
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B. Lösung 

— Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes, der Abgabenord-

nung, des Außenwirtschaftsgesetzes und des Bundesbesol-
dungsgesetzes zur Einrichtung eines Zollkriminalamtes als 
Bundesoberbehörde. 

— Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes zur Aufnahme des 
Bundesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen in die 
Aufzählung der Oberbehörden der Bundesfinanzverwaltung. 

— Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes zur Einrichtung 
einer Landeszentralabteilung bei den Oberfinanzdirektionen. 

— Änderung des Sozialgesetzbuches zur Mitwirkung der Zollver-
waltung. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

— Kosten entstehen aufgrund dieses Gesetzes durch die Zuord-
nung des Amtes des Leiters des Zollkriminalamtes zur Besol-
dungsgruppe B 6 (bisher A 16) und seines Vertreters nach Be-
soldungsgruppe B 3 des Bundesbesoldungsgesetzes. Außer-

dem wird der Ausbau des gegenwärtigen Stellenbestandes mit 
Anpassung des Stellenkegels an denjenigen einer Bundesober-
behörde angestrebt mit entsprechenden Folgekosten, insbe-

sondere für die Unterbringung. 

— Die Aufnahme des Bundesamtes zur Regelung offener Vermö-
gensfragen in den Katalog der Oberbehörden ist lediglich de-
klaratorisch. Im Bundeshaushalt 1991 sind bei Kapitel 08 12 
112 Planstellen/Stellen vorgesehen. 

Die Einstufung des Präsidenten des Bundesamtes nach der Be-
soldungsgruppe B 5 soll im Bundesbesoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetz 1991 geregelt werden. 

— Die Möglichkeit der Einrichtung einer Zentralabteilung allein 
verursacht keine Kosten. 

— Die Prüfung der Sozialversicherungsausweise durch die Zoll-
verwaltung verursacht keine zusätzlichen Personalkosten, da 
zur Erfüllung der Aufgabe das aus der innerdeutschen Entwick-
lung und im Vorgriff auf den europäischen Binnenmarkt frei-
werdende Personal der Bundeszollverwaltung schrittweise ein-
gesetzt werden soll. 

Die im wesentlichen anfallenden Sachkosten (Bereitstellung 
von Fahrzeugen und Diensträumen) betragen jährlich rd. 
5 Mio. DM und einmalig rd. 2,5 Mio. DM. 

— Die Kosten für einige notwendige Änderungen der Bundesbe-
soldungsordnung B sind geringfügig. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

021 (43) — 522 00 — Fi 47/91 
Bonn, den 5. November 1991 

An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes und anderer Gesetze mit 
Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner 634. Sitzung am 27. September 1991 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 



Drucksache 12/1460 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 
und anderer Gesetze 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

Das Finanzverwaltungsgesetz vom 30. August 1971 
(BGBl. I S. 1426, 1427), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 5. November 1990 (BGBl. I 
S. 2428), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden nach den Worten „das 
Bundesamt für Finanzen, " die Worte „das Zoll-
kriminalamt, das Bundesamt zur Regelung offe-
ner Vermögensfragen, " eingefügt. 

b) In Nummer 4 werden die Worte „das Zollkrimi-
nalinstitut, " gestrichen. 

2. § 2 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung der 
zuständigen Landesregierung kann daneben ein 
Rechenzentrum der Landesfinanzverwaltung als 
Oberbehörde, als Teil einer Oberfinanzdirektion, 
als Finanzamt oder als Teil eines Finanzamtes ein-
gerichtet werden. " 

3. Nach § 5 wird eingefügt: 

„§ 5a 
Zollkriminalamt 

(1) Zur Unterstützung der Zollfahndungsämter 
bei der Erledigung ihrer Aufgaben auf Grund der 
Abgabenordnung und anderer Gesetze wird das 
Zollkriminalamt errichtet. Es hat unbeschadet des 
§ 4 Abs. 2 und 3 folgende Aufgaben: 

1. Es sammelt Nachrichten und Unterlagen für den 
Zollfahndungsdienst, wertet sie aus und unter-
richtet die Zollfahndungsämter, andere Zoll-
dienststellen sowie andere Behörden über die 
gewonnenen Erkenntnisse; es ist Erfassungs-
und Übermittlungsstelle für Daten in Informa-
tionssystemen der Zollverwaltung und in sol-
chen Systemen, an die die Zollverwaltung ange-
schlossen ist; 

2. es wirkt bei der Überwachung des Wirtschafts-
verkehrs mit Wirtschaftsgebieten außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Gesetzes mit und 
kann anderen Behörden, die in der nach Ab-
satz 2 zu erlassenden Rechtsverordnung einzeln 
zu benennen sind, über ihm vorliegende Er-
kenntnisse unterrichten, soweit dies zur Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben der Zolldienst-
stellen oder der anderen Behörden bei der Ge-
nehmigung, Überwachung oder Strafverfol-
gung in diesem Bereich erforderlich ist; die 

Empfänger dürfen die übermittelten Informatio-
nen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie 
übermittelt worden sind; 

3. es verkehrt mit ausländischen Behörden in An-
wendung der zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen über die gegenseitige Unterstützung der 
Zollverwaltungen, soweit der Bundesminister 
der Finanzen seine Befugnisse in diesem Be-
reich delegiert; 

4. es koordiniert und lenkt die Ermittlungen der 
Zollfahndungsämter und wirkt bei ihren Ermitt-
lungen mit; es kann den Zollfahndungsämtern 
und anderen ermittlungsführenden Dienststel-
len der Zollverwaltung, soweit diese die Ermitt-
lungen nicht selbständig im Sinne des § 386 der 
Abgabenordnung führen, fachliche Weisungen 
erteilen und verkehrt mit den Zollfahndungsäm-
tern hierbei unmittelbar; in Fällen von überörtli-
cher Bedeutung kann es auch selbständig ermit-
teln. 

(2) Der Bundesminister der Finanzen bestimmt 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, welche Behörden 
über Erkenntnisse bei der Überwachung des Wirt-
schaftsverkehrs mit Wirtschaftsgebieten außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes unterrich-
tet werden. 

(3) Dem Zollkriminalamt und seinen Beamten 
stehen die Befugnisse der Zollfahndungsämter zu. 

(4) Inwieweit und unter welchen Voraussetzun-
gen das Zollkriminalamt zur Erfüllung seiner Auf-
gaben personenbezogene Daten erheben, verar-
beiten und nutzen darf, wird in einer umgehend zu 
erlassenden bereichsspezifischen gesetzlichen Re-
gelung bestimmt. Bis zum Inkrafttreten dieser Re-
gelung darf das Zollkriminalamt personenbezo-
gene Daten nach Maßgabe des Bundesdaten-
schutzgesetzes erheben, verarbeiten und nut-
zen. " 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Oberfinanzdirektion gliedert sich in eine 
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung, eine Bundes

-

vermögensabteilung und eine Besitz- und Ver-
kehrsteuerabteilung. Außerdem können eine Lan-
desbauabteilung oder eine Landesvermögens- und 
Bauabteilung sowie eine Landeszentralabteilung 
eingerichtet werden. Die Zoll- und Verbrauchsteu-
erabteilung und die Bundesvermögensabteilung 
(Bundesabteilungen) werden mit Verwaltungsan-
gehörigen des Bundes, die Besitz- und Verkehr-
steuerabteilung und die Landesbauabteilung oder 
die Landesvermögens- und Bauabteilung sowie die 
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Landeszentralabteilung (Landesabteilungen) mit 
Verwaltungsangehörigen des Landes besetzt." 

b) Absatz 8 wird aufgehoben. 

c) Absatz 9 wird Absatz 8 und wie folgt gefaßt: 

„(8) Die Organisations-, Personal- und Haus-
haltsangelegenheiten der Abteilungen und der 
nachgeordneten Behörden sind für die Bundes-
abteilungen in einer der Bundesabteilungen, für 
die Landesabteilungen in einer der Landesab-
teilungen zusammenzufassen. Sie werden für 
die Landesabteilungen in der Landeszentralab-
teilung erledigt, wenn diese eingerichtet ist. Ein 
Rechenzentrum der Landesfinanzverwaltung 
bei der Oberfinanzdirektion kann als besondere 
Landesabteilung oder als Teil einer der Landes-
abteilungen eingerichtet werden." 

5. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 12 
Bezirk und Sitz der Hauptzollämter 

und Zollfahndungsämter sowie Aufgaben 
der Hauptzollämter". 

b) In Absatz 1 werden nach den Worten „Sitz der 
Hauptzollämter" die Worte , des Zollkriminal -
instituts" gestrichen. 

c) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 

Artikel 2 

Änderung der Abgabenordnung 

§ 6 der Abgabenordnung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 613; 1977 I S. 269), die zuletzt durch Arti-
kel 8 Abs. 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2847) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort „und" durch ein 
Komma ersetzt und nach den Worten „das Bundes-
amt für Finanzen" eingefügt: „und das Zollkrimi-
nalamt" . 

2. In Absatz 2 Nr. 5 werden die Worte „das Zollkrimi-
nalinstitut, " gestrichen. 

Artikel 3 

Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes 

§ 45 des Außenwirtschaftsgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III,  Gliederungsnummer 7400-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Anlage I Kapitel V Sachgebiet F Abschnitt 2 
Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in 
Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Sep-
tember 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1009) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2, 3 und 5 Satz 1 wird jeweils das Wort 
„Zollkriminalinstitut" durch das Wort „Zollkrimi-
nalamt" ersetzt. 

2. In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte „des Zollkri-
minalinstituts" durch die Worte „des Zollkriminal-
amtes" ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Die Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und 
B) des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 293) wird wie folgt geändert: 

In der Besoldungsgruppe B 6 wird nach der Amtsbe-
zeichnung „Präsident des Deutschen Wetterdienstes" 
die Amtsbezeichnung „Präsident des Zollkriminal-
amtes " eingefügt. 

Artikel 5 

Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Das Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften 
für die Sozialversicherung — vom 23. September 1976 
(BGBl. I S. 3845), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
... 1991 (BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. In § 99 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung „§ 107 
Abs. 1" durch die Verweisung „§ 107 Abs. 1 und 2" 
ersetzt. 

2. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2) Neben der Bundesanstalt für Arbeit prü-
fen die örtlich zuständigen Hauptzollämter die 
Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 in 
eigener Verantwortung. Die Prüfung erfolgt im 
Einvernehmen mit der Bundesanstalt für Arbeit. 
Die Hauptzollämter sind an Erklärungen der 
Bundesanstalt für Arbeit zu Rechtsfragen von 
grundsätzlicher Bedeutung gebunden. Absatz 1 
Satz 2 bis 7 gilt entsprechend." 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab-
sätze 3 und 4. 

3. In § 111 Abs. 1 Nr. 7 werden die Worte „§ 107 
Abs. 2 Satz 1 oder 2" durch die Worte „§ 107 Abs. 3 
Satz 1 oder 2" ersetzt. 

4. § 112 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Die Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit, 
die Landesarbeitsämter und die Arbeitsämter 
jeweils für ihren Geschäftsbereich sowie die 
Hauptzollämter bei Ordnungswidrigkeiten 
nach § 111 Abs. 1 Nr. 6 und 7." 

5. In § 113 werden nach den Worten „Bundesanstalt 
für Arbeit," die Worte „die Hauptzollämter," ein-
gefügt. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Das Zollkriminalinstitut — Zentrales Zollfahndungs-
amt — in Köln, das bisher als örtliche Bundesbehörde 
in § 12 des Finanzverwaltungsgesetzes geregelt ist, 
erhält durch die Gesetzesänderung den Status einer 
Bundesoberbehörde und die Bezeichnung Zollkrimi-
nalamt. 

Das Zollkriminalinstitut wurde 1952 durch BMF-Erlaß 
errichtet und hatte zunächst im wesentlichen die Auf-
gabe, Informationen für den Zollfahndungsdienst zu 
sammeln, kriminaltechnische Untersuchungen im 
Zollbereich zu führen und die Zollfahndungsbeamten 
fortzubilden. Durch das Steuerbereinigungsgesetz 
1985 (BGBl. I 1985, S. 2436, 2444, 2459) erhielt es un-
ter gleichzeitiger Verleihung von Ermittlungskompe-
tenzen den Status einer örtlichen Bundesbehörde mit 
der Bezeichnung Zentrales Zollfahndungsamt. Das 
Zollkriminalinstitut untersteht seit seiner Errichtung 
unmittelbar der Fachaufsicht des Bundesministers der 
Finanzen, während seine Organisations-, Personal-
und Haushaltsangelegenheiten bisher von der Oberfi-
nanzdirektion Köln wahrgenommen werden. 

Diese Organisationsform wird der Zentralstellenfunk-
tion und den sprunghaft gewachsenen Aufgaben des 
Zollkriminalinstituts nicht mehr gerecht. Dies hat vor 
allem die Entwicklung in den Bereichen der berwa-
chung des Außenwirtschaftsverkehrs und des Ver-
kehrs mit Marktordnungswaren, der Bekämpfung des 
Rauschgiftschmuggels, der Rechts- und Amtshilfe der 
Zollverwaltungen, der Ausgleichsmaßnahmen zur 
Realisierung des Binnenmarktes sowie der mit dem 
Wegfall der innerdeutschen Grenze einhergehende 
Aufgabenzuwachs ergeben. 

Dem Zollkriminalinstitut kommt vor allem im Zusam-
menhang mit der Überwachung des Außenwirt-
schaftsverkehrs und der Strafverfolgung in diesem 
Bereich eine Schlüsselrolle zu. Das Zollkriminalinsti-
tut ist für die zentrale Erfassung, Koordinierung und 
Auswertung aller Hinweise und Informationen zur 
Verhinderung des i llegalen Technologietransfers so-
wie für die Aufnahme und den Abschluß entsprechen-
der Ermittlungen zuständig. Es hat dazu den zahlrei-
chen und seit der Rabta-Affäre des Jahres 1989 (Be-
teiligung Deutscher an der Herstellung von Chemie-
waffen und am Bau von Chemiewaffenfabriken in Li-
byen) zahlenmäßig ganz erheblich gestiegenen Hin-
weisen in- und ausländischer Dienststellen auf Verlet-
zung des Außenwirtschaftsrechts zeitnah nachzuge-
hen und dazu Kontrollen, Außenwirtschaftsprüfungen 
oder strafrechtliche Ermittlungen anzuregen, zu koor-
dinieren oder selbst durchzuführen. Diese Aufgabe ist 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Verbesserung der 
Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs und 
zum Verbot von Atomwaffen, biologischen und che-
mischen Waffen vom 5. November 1990 (BGBl. I 
S. 2428) klargestellt worden. Das Gesetz hat dem Zoll

-

kriminalinstitut darüber hinaus eine zentrale Rolle für 
den Informationsaustausch zwischen den Genehmi-
gungs-, Überwachungs- und Strafverfolgungsbehör-
den übertragen. 

Die Bundesregierung hat die mit diesen Aufgaben 
schon bisher für das Zollkriminalinstitut verbundenen 
hohen Belastungen anerkannt und in ihrem Bericht an 
den Deutschen Bundestag vom 15. Februar 1989 (BT

-

Drucksache 11/3995, S. 27) erklärt, daß sie einem ad-
äquaten und zügigen Ausbau der personellen und 
sachlichen Kapazitäten des Zollkriminalinstituts eine 
hohe Priorität beimißt. Darüber hinaus hat das Bun-
deskabinett am 6. Februar 1991 zur weiteren Verbes-
serung der Exportkontrollen auf Vorlage des Bundes-
ministers für Wirtschaft neben anderen Maßnahmen 
beschlossen, die „Zentrale Funktion des Zollkriminal

-

instituts für den Informationsaustausch zwischen den 
Genehmigungs-, Überwachungs- und Strafverfol-
gungsbehörden durch Ausbau des Zollkriminalinsti-
tuts zu einer Bundesoberbehörde" zu verstärken. 

Entsprechendes gilt für die Einbindung des Zollkrimi-
nalinstituts in die Überwachung des Verkehrs mit 
Marktordnungswaren. Die nach Zahl und Umfang zu-
nehmenden Verstöße gegen Marktordnungsvor-
schriften der Europäischen Gemeinschaft, die im 
Jahre 1987 zu der Aufdeckung des sog. Fleischskan-
dals (Abgabenausfall von ca. 250 Mio. DM) geführt 
haben, haben den Bundesminister der Finanzen ver-
anlaßt, eine erhebliche Intensivierung der Überwa-
chungsmaßnahmen zum Schutz der eigenen Einnah-
men der Gemeinschaft einzuleiten. In diesem Zusam-
menhang soll das Zollkriminalinstitut seine Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Marktbeobachtung erheblich ver-
stärken (u. a. Auswertung von derzeit ca. 300 000 Er-
stattungsanträgen jährlich), neue Bekämpfungsstra-
tegien entwickeln und Überwachungs- und Ermitt-
lungsmaßnahmen der Zolldienststellen koordinie-
ren. 

Im Zusammenhang mit dem am 13. Juni 1990 verab-
schiedeten Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan 
hat das Zollkriminalinstitut weitere Aufgaben zu er-
füllen, u. a. bei Finanzermittlungen zur Aufdeckung 
von Geldwäscherei und als Koordinierungsstelle für 
die Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels durch die 
Zollverwaltungen im Landstraßen-, Luftfracht- und 
Seeverkehr. 

Der Rechts- und Amtshilfeverkehr mit den Zollver-
waltungen vor allem der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft und mit den Dienststel-
len der Europäischen Kommission hat in den vergan-
genen Jahren ständig zugenommen. Darüber hinaus 
führt der fortschreitende Abbau der Grenzkontrollen 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bereits 
jetzt zu einer verstärkten Zusammenarbeit der Zoll-
verwaltungen auf allen Gebieten der Schmuggelbe-
kämpfung, um die Steuer-, Wirtschafts- und Rausch- 
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giftkriminalität weiter wirksam bekämpfen zu kön-
nen. Das Zollkriminalinstitut nimmt dabei als Zentral-
stelle der Zollverwaltung die erforderlichen Koordi-
nierungsmaßnahmen wahr. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedarf das Zollkrimi-
nalinstitut der uneingeschränkten Fachweisungsbe-
fugnis gegenüber allen Ermittlungsbehörden der Zoll-
verwaltung (Oberfinanzdirektionen, Hauptzollämter 
und Zollfahndungsämter), um eine sachgerechte, 
wirksame und einheitlich ausgerichtete Durchfüh-
rung aller Ermittlungsmaßnahmen sowie eine nach 
einheitlichen Grundsätzen vorgenommene Marktbe-
obachtung und koordinierte Überwachung gewähr-
leisten zu können. Eine solche Weisungsbefugnis, die 
in § 5 a Abs. 2 Nr. 4 des Finanzverwaltungsgesetzes 
vorgesehen ist, kann nur einer übergeordneten Be-
hörde zustehen. 

Die neue Bundesoberbehörde soll die Bezeichnung 
„Zollkriminalamt" erhalten. Die überkommene Be-
zeichnung „Zollkriminalinstitut", die ihre Herkunft 
der zunächst überwiegend kriminaltechnisch orien-
tierten Tätigkeit der Behörde verdankt, entspricht 
nicht mehr ihrer gewandelten Aufgabenstellung im 
Ermittlungsbereich. 

Die im Zusammenhang mit der künftigen Tätigkeit 
des Zollkriminalamts erforderlichen Datenschutz-
rechtlichen Regelungen werden wegen der notwendi-
gen umfangreichen und zeitaufwendigen Abstim-
mung mit teilweise sich überschneidenden Regelun-
gen im Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und 
Ergänzung des Strafverfahrensrechts und des Ent-
wurfs eines Gesetzes über das Bundeskriminalamt in 
einem weiteren Gesetz zur Änderung des Finanzver-
waltungsgesetzes geregelt. 

Der Entwurf zur bereichsspezifischen Regelung des 
Datenschutzes für das Zollkriminalamt, der sich be-
reits in der Abstimmung zwischen den beteiligten 
Ressorts befindet, wird voraussichtlich bis zum Ende 
des Jahres 1991 eingebracht werden. 

Eine Auswirkung des Gesetzes auf Einzelpreise und 
auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, ist nicht zu erwarten und die Wirtschaft 
wird kostenmäßig nicht betroffen, da es nur organisa-
torische verwaltungsinterne Abläufe zur Steigerung 
der Effizienz und Wirtschaftlichkeit betrifft. 

Vom Gesetz sind keine Auswirkungen von frauen-
politischer Bedeutung zu erwarten. 

B. Im einzelnen 

Zu Artikel 1 — Änderung des 
Finanzverwaltungsgesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 1 FVG) 

Anpassung an § 5 a FVG — neu — und an § 29 des 
Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen vom 
23. September 1990 nach dessen Änderung durch Ar-
tikel 1 Nr. 15 des Gesetzes zur Beseitigung von 
Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen 

und zur Förderung von Investitionen vom 22. März 
1991 (BGBl. I S. 766, 772). 

Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 2 Satz 1 FVG) 

Rechenzentren können bisher als unselbständige 
Teile eines Finanzamtes eingerichtet sein. Im Hin-
blick auf die zunehmende Größe der Finanzämter 
(z. B. Zentralfinanzamt München) soll die Möglichkeit 
vorgesehen werden, die Rechenzentren aus den Fi-
nanzämtern auszugliedern und als selbständige Fi-
nanzämter weiterzuführen. 

Der Änderungsvorschlag dient der Klarstellung einer 
solchen Organisationsform. 

Zu Nummer 3 (§ 5 a FVG) 

Die Regelung verleiht dem Zollkriminalinstitut den 
Status einer Bundesoberbehörde unter der Bezeich-
nung Zollkriminalamt. Sie stärkt die Stellung des Zoll-
kriminalinstituts innerhalb der Zollverwaltung, ohne 
ihm neue Eingriffsbefugnisse mit Außenwirkung zu 
geben. Die Zuweisung von Aufgaben und Befugnis-
sen entspricht demgemäß im wesentlichen der bishe-
rigen Regelung in § 12 Abs. 4 FVG. 

Zu Absatz 1 

Die bisherige Regelung in § 12 Abs. 4 Satz 1 FVG 
beschränkte die Unterstützungsaufgaben des Zollkri-
minalinstituts auf den Bereich des Zollfahndungs-
dienstes; nunmehr wird diese Aufgabe auf den Be-
reich der gesamten Zollverwaltung, jedoch nur inner-
halb ihrer Zuständigkeit, ausgedehnt. 

Alle dem Zollkriminalamt übertragenen Aufgaben 
nimmt es als Zentralstelle für die Dienststellen der 
Zollverwaltung wahr. 

Zu Absatz 1 Nr. 1 

Unveränderte Übernahme des bisherigen § 12 Abs. 4 
Nr. 1 FVG, ergänzt um den Informationsaustausch mit 
anderen Behörden. Nummer 1 stellt klar, daß das Zoll-
kriminalamt als Zentralstelle alle für seine Aufgaben-
erfüllung erforderlichen Informationen zu sammeln 
und auszuwerten hat, die für Dienststellen der Zoll-
verwaltung, vor allem des Zollfahndungsdienstes, von 
Bedeutung sein können. Diese Daten aus Bereichen 
der Wirtschaft sowie von nationalen, innergemein-
schaftlichen und internationalen Verwaltungsstellen 
werden für die Marktbeobachtungen, Koordinierung 
in Ermittlungsverfahren und Unterstützungsaufgaben 
gesammelt, gespeichert, ausgewertet und für Zwecke 
der Zollverwaltung zur Verfügung gestellt. Außerdem 
wird der Informationsaustausch mit anderen Behör-
den (vor allem Strafverfolgungsbehörden) als Auf-
gabe ausdrücklich genannt. 

Die Aufgabenstellung „Erfassungs- und Übermitt

-

lungsstelle für Daten in Informationssystemen der 
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Zollverwaltung" bezieht sich insbesondere auf das 
Zollinformationssystem INZOLL. 

Zu Absatz 1 Nr. 2 

Die Aufgabe der Überwachung des Außenwirtschaft-
verkehrs stellt die Übernahme des bisherigen § 12 
Abs. 4 Nr. 1 a FVG, der aufgrund Artikel 2 des Geset-
zes zur Verbesserung der Überwachung des Außen-
wirtschaftsverkehrs und zum Verbot von Atomwaffen, 
biologischen und chemischen Waffen vom 5. Novem-
ber 1990 eingefügt worden ist, dar. Die gleiche Auf-
gabenstellung für den Bereich der Überwachung des 
Verkehrs mit Kriegswaffen ergibt sich aus § 14 Kriegs-
waffenkontrollgesetz. Ergänzt wurde die Bestimmung 
um die Klarstellung, daß die zu erlassende Rechts-
verordnung nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, da Länderinteressen nicht berührt 
werden. 

Weiter ist es Aufgabe des Zollkriminalamtes als Zen-
tralstelle des Zollfahndungsdienstes die Marktbeob-
achtung unter dem Gesichtspunkt der Verhütung von 
Zuwiderhandlungen gegen die Zoll- und Steuerge-
setze, das Marktordnungsrecht sowie die Verbote und 
Beschränkungen im grenzüberschreitenden Waren-
verkehr zu betreiben. Es handelt sich dabei weder um 
strafprozessuale Ermittlungen, noch um Vorfelder-
mittlungen im Sinne des § 208 Abs. 1 Nr. 3 der Abga-
benordnung, sondern um eine wertneutrale Abklä-
rung aller öffentlich oder der Zollverwaltung im Rah-
men ihrer Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen-
den Informationen. Marktbeobachtung ist danach 
die Sammlung und Auswertung aktueller Informa-
tionen 

— über die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhält-
nisse von Handels- und Herstellerbranchen, 

— zu Rechtsgrundlagen, sonstigen Normen, Han-
delsbräuchen und -übungen sowie sonstigen Me-
chanismen des Waren- und Kapitalverkehrs so-
wie 

— über den tatsächlichen Waren- und Kapitalver-
kehr, 

unabhängig davon, ob diese Informationen legale 
oder illegale Geschäfte oder in- oder ausländische 
Märkte betreffen, unter Gesichtspunkten, die für die 
Aufgabenerfüllung der Bundeszollverwaltung — ins-
besondere des Zollfahndungsdienstes — von Bedeu-
tung sind. 

Zu Absatz 1 Nr. 3 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem bishe-
rigen § 12 Abs. 4 Nr. 2 FVG. Die Verwendung des 
Begriffs „ausländische Behörden" ist erforderlich, 
weil im Ausland häufig andere Stellen Aufgaben der 
Zollverwaltung im Bereich der Strafverfolgung und 
Überwachung wahrnehmen (z. B. der Economische 
Controlledienst der Niederlande im Bereich des 
Marktordnungsrechts, die Polizei für Rauschgift, das 
Departement of Commerce in den USA für den Be

-

reich des Außenwirtschaftsrechts). Darüber hinaus 
werden hiervon auch Dienststellen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Brüsseler Zollrat erfaßt. 

Sonstige bundesgesetzliche Regelungen für den In-
formationsaustausch mit ausländischen Behörden 
bleiben unberührt (z. B. das Gesetz über die interna-
tionale Rechtshilfe in Strafsachen). 

Zu Absatz 1 Nr. 4 

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 12 Abs. 4 
Nr. 3 FVG, erweitert auf alle Ermittlungen im Bereich 
der Zollverwaltung. Ausgeschlossen hiervon sind le-
diglich diejenigen Ermittlungsverfahren, die die 
Hauptzollämter selbständig in ihrer Funktion als 
Staatsanwaltschaft im Steuerstrafverfahren nach 
§ 386 Abs. 2 der Abgabenordnung führen. Die Sach-
leitungsbefugnis der Staatsanwaltschaften bleibt un-
berührt. 

Zu Absatz 2 

Bis auf die Streichung des Hinweises auf § 1 des Bun-
desdatenschutzgesetzes in Satz 2 unveränderte Über-
nahme des § 12 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 FVG. 

Zu Nummer 4 (§ 8 FVG) 

In einem im Oktober 1987 abgeschlossenen Gutach-
ten, dem eine Querschnittsuntersuchung des Bundes-
rechnungshofs bei obersten Bundesbehörden zu-
grunde lag, hat sich der Präsident des Bundesrech-
nungshofs als Bundesbeauftragter für die Wirtschaft-
lichkeit in der Verwaltung eingehend mit der Funk-
tionsfähigkeit der Organisa tions- und Personalrefe-
rate der obersten Bundesbehörden befaßt und hervor-
gehoben, daß diesen Referaten eine Schlüsselstellung 
zukommt bei dem Bemühen, die Wirtschaft lichkeit in 
der Verwaltung zu verbessern (vgl. Bemerkungen des 
Bundesrechnungshofs 1987 zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung, BT-Drucksache 11/872, Bemer-
kung 85.2, S. 168). Der Bundesbeauftragte hat in sei-
nem Gutachten zum Ausdruck gebracht, daß seine 
gutachtliche Stellungnahme über den Bereich der 
obersten Bundesbehörden hinaus auch für die ge-
samte öffentliche Verwaltung von Bedeutung sei. Er 
hat u. a. empfohlen, die Organisa tions- und Personal-
angelegenheiten sowohl der eigenen Behörde als 
auch der nachgeordneten Behörden — möglichst zu-
sammen mit den Haushaltsangelegenheiten und den 
Aufgaben des „Inneren Dienstes" — einer Zentralab-
teilung und nur ausnahmsweise (z. B. bei besonders 
strukturierten nachgeordneten Bereichen wie dem 
Bundesgrenzschutz und der Zollverwaltung) einer 
Fachabteilung zuzuordnen. 

Die Oberfinanzdirektionen sind gleichzei tig Bundes-
und Landesfinanzbehörden. Soweit sie Landesfinanz-
behörden sind, üben sie durch ihre Besitz- und Ver-
kehrsteuerabteilungen sowie ihre Landesvermögens-
und Bauabteilungen (Landesabteilungen) Dienst- und 
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Fachaufsicht über 530 Finanzämter mit etwa 111 000 
Beschäftigten und über 131 Bauämter mit etwa 15 000 
Beschäftigten aus; außerdem sind in den Landesabtei-
lungen selbst noch etwa 6 400 Beschäftigte tätig 
(Stand: 1. Januar 1990 in den bisherigen Ländern). 
Die Organisations-, Personal- und Haushaltsangele-
genheiten der Landesabteilungen und der nachge-
ordneten Behörden werden gegenwärtig nach § 8 
Abs. 9 Satz 1 FVG von den Besitz- und Verkehrsteu-
erabteilungen, also von Fachabteilungen, erledigt. 
Die Oberfinanzdirektionen verfügen z. Z. im Gegen-
satz zu den meisten Bundes- und Landesbehörden der 
obersten und mittleren Verwaltungsebene nicht über 
Zentralabteilungen. Durch die Neufassung des § 8 
Abs. 2 FVG und des bisherigen Absatzes 9, der künf-
tig Absatz 8 sein wird, soll den Ländern die Möglich-
keit eingeräumt werden, auf der Landesseite der 
Oberfinanzdirektionen außer Bauabteilungen Zentral-
abteilungen einzurichten und diesen entsprechend 
der Empfehlung des Bundesbeauftragten für die Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung die Organisa tions-, 
Personal- und Haushaltsangelegenheiten der Landes-
abteilungen und der nachgeordneten Behörden zuzu-
ordnen. 

Der bisherige Absatz 8 des § 8 FVG wird aufgehoben; 
er ermöglichte es den Ländern, für Aufgaben des Kas-
senwesens sowie für den Einsatz der automatischen 
Einrichtungen für die Festsetzung und Erhebung von 
Steuern besondere Landesabteilungen einzurichten. 
Von dieser Möglichkeit ist bisher nicht Gebrauch ge-
macht worden. Auf sie kann verzichtet werden. 

Zu Nummer 5 (§ 12 FVG) 

Änderung infolge Anpassung an den neu eingefügten 
§ 5 a FVG. 

Zu Artikel 2 — Änderung der Abgabenordnung 

Änderung des § 6 AO infolge Anpassung an den neu 
eingefügten § 5 a FVG. 

Zu Artikel 3 — Änderung des 
Außenwirtschaftsgesetzes 

Änderungen des § 45 AWG infolge Anpassung an den 
neu eingefügten § 5 a FVG. 

Zu Artikel 4 — Änderung des 
Bundesbesoldungsgesetzes 

Im Blick auf die Anforderungen und die Bedeutung 
der Funktion des Leiters des Zollkriminalamtes als 
Bundesoberbehörde ist die Einstufung seines Amtes 
nach B 6 geboten. 

Dies kommt dem Zollkriminalamt als der in der Bun-
desrepublik Deutschland für die Bekämpfung des 
politisch sensiblen illegalen Technologietransfers und 
der Embargozuwiderhandlungen maßgeblichen zen-
tralen Überwachungs- und Strafverfolgungsbehörde 
zu. Darüber hinaus steht dem Zollkriminalamt inso-
weit Fachweisungsbefugnis nicht nur gegenüber 
21 Zollfahndungsämtern mit einem Gesamtpersonal-
bestand von über 1 600 Beschäftigten, sondern in Er-
mittlungssachen auch gegenüber den Oberfinanzdi-
rektionen und Hauptzollämtern zu. 

Zu Artikel 5 — Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Mit den Änderungen wird den freien Arbeitskapazitä-
ten im Bereich der Zollverwaltung ein neuer Aufga-
benbereich erschlossen. 

Sie geben der Zollverwaltung eine originäre Prüfzu-
ständigkeit für die Erfüllung der zur Bekämpfung ille-
galer Beschäftigungspraktiken eingeführten Melde-
pflichten sowie der Vorlage- und Mitführungspflicht 
des Sozialversicherungsausweises. Mit der Prüfzu-
ständigkeit wird gleichzeitig die Zuständigkeit der 
Zollverwaltung zur Durchführung entsprechender 
Ordnungswidrigkeitsverfahren bestimmt. 

Aufgrund der gesetzlichen Aufgabenzuweisung wer-
den die damit verbundenen Ausgaben und Einnah-
men der Zollverwaltung zugewiesen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 634. Sitzung am 27. Sep-
tember 1991 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgeset-
zes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stel-
lung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf im ganzen 

Der Bundesrat begrüßt Initiativen der Bundesre-
gierung, die zu einer Verbesserung und Intensivie-
rung der Ausfuhrkontrolle führen. Er sieht in sol-
chen Maßnahmen den richtigen Weg zur Verhin-
derung illegaler Exporte. 

Hierzu gehört auch der Ausbau des Zollkriminalin-
stituts (ZKI) zum Zollkriminalamt (ZKA). Die zu-
künftige Bedeutung des ZKA wird jedoch entschei-
dend davon abhängen, ob dieses Amt die in 
dem Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz 
zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, 
des Strafgesetzbuches und anderer Gesetze 
— BR-Drucksache 449/91 — vorgesehene Befug-
nis zum Eingriff in das Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnis erhalten wird. Gegen die Einrichtung 
einer Behörde, die geheimdienstähnliche Metho-
den einsetzen und sich möglicherweise zu einem 
„vierten Nachrichtendienst" entwickeln könnte, 
bestehen durchgreifende rechtsstaatliche Beden-
ken. 

Aus diesem Grund erscheint fraglich, ob der Bun-
desrat der Errichtung des ZKA zustimmen kann, 
bevor geregelt ist, welche Eingriffsbefugnisse die-
ses Amt erhalten soll. Es könnte demnach im Zuge 
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu Verzö-
gerungen kommen, von denen auch die Teile des 
vorliegenden Gesetzentwurfs der Bundesregie-
rung betroffen wären, die nicht das ZKA berühren. 

Der Bundesrat bittet daher den Deutschen Bundes-
tag, auf die sachlichen Zusammenhänge zwischen 
den Änderungen im Außenwirtschaftsgesetz und 
der Neuorganisation des ZKI Bedacht zu nehmen. 

Der Bundesrat regt an, ggf. die Regelungsvor-
schläge des Gesetzentwurfes abzutrennen, die 
Maßnahmen auf anderen Gebieten enthalten. 

2. Zu den Eingangsworten 

Die Eingangsworte sind wie folgt zu fassen: 

„Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder und mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen: " 

Begründung 

Die in Artikel 5 vorgesehene Zuweisung neuer 
Aufgaben an die Hauptzollämter ist nur unter den 

Voraussetzungen des Artikels 87 Abs. 3 Satz 2 GG 
zulässig. Dies muß in den Eingangsworten zum 
Ausdruck gebracht werden. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 FVG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen, ob in § 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
(neu) des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 1 
Nr. 3 des Gesetzentwurfs) eine nähere Bestim-
mung der „anderen Behörden" und eine Konkreti-
sierung der Unterrichtungsbefugnis nach den Kri-
terien der Zweckbestimmung, der Erforderlichkeit 
sowie der Zweckbindung der übermittelten Er-
kenntnisse — etwa entsprechend der Regelung in 
§ 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 (neu) FVG — erfolgen 
kann. 

Begründung 

Das Fehlen einer bereichsspezifischen Daten-
schutzregelung und die Verweisung auf das Bun-
desdatenschutzgesetz führen angesichts des Um-
standes, daß in § 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (neu) des 
Finanzverwaltungsgesetzes die Unterrichtung an-
derer Behörden als ausdrückliche Aufgabe des 
Zollkriminalamtes normiert wird, zu einem Leer-
laufen der in § 15 Abs. 1 i. V. m. § 14 des Bundes-
datenschutzgesetzes normierten Zulässigkeitsvor-
aussetzungen für eine Übermittlung an andere öf-
fentliche Stellen. Dies ist um so bedenklicher, als 
keine Eingrenzung der „anderen Behörden" vor-
genommen wird. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 FVG) 

In Artikel 1 Nr. 3 ist in § 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 nach 
den Worten „und kann" das Wort „anderen" durch 
die Worte „die Staatsanwaltschaft und andere" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Es ist klarzustellen, daß die Unterrichtung der 
Staatsanwaltschaft unabhängig vom Erlaß einer 
Verordnung zulässig ist [vgl. Artikel 1 Nr. 3 (§ 5 a 
Abs. 3) des Entwurfs, § 404 AO, § 163 StPO]. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 5 a Abs. 2 FVG) 

In Artikel 1 Nr. 3 sind in § 5 a Abs. 2 die Worte „die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, " zu 
streichen. 

Begründung 

Die Mitteilungen betreffen auch Landesbehörden. 
Die Zustimmung des Bundesrates ist deshalb 
zweckmäßig. 
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6. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 5 a Abs. 4 FVG) 

In Artikel 1 Nr. 3 ist § 5 a Abs. 4 wie folgt zu fassen: 

„(4) Bis zum Inkrafttreten bereichsspezifischer 
gesetzlicher Regelungen darf das Zollkriminalamt 
personenbezogene Daten nach Maßgabe des Bun-
desdatenschutzgesetzes erheben, verarbeiten und 
nutzen." 

Begründung 

Redaktionelle Verbesserung. 

7. Zu Artikel 5 (SGB IV) 

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß den Haupt

-

zollämtern neben der Mitwirkung bei der Überprü

-

fung der Sozialversicherungsausweise sowie der 
Erfüllung der Melde- und Sozialversicherungs-
pflicht der Arbeitgeber weitere Überprüfungsauf-
gaben zur besseren Bekämpfung illegaler Beschäf-
tigung übertragen werden sollten. 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollten da-
her auch § 2 a des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit, § 1543 e der Reichsversicherungs-
ordnung und § 18 des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes sowie die weiteren im Gesetz zur Be-
kämpfung illegaler Beschäftigung genannten Zu-
sammenarbeitsvorschriften geändert werden. 

Angesichts der zunehmenden grenzüberschreiten-
den Aktivitäten von Verleihern können in diesem 
Bereich die Erfahrungen der Hauptzollämter ge-
nutzt werden. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Zu Nummer 1 (zum Gesetzentwurf insgesamt) 

Die Bundesregierung widerspricht der Anregung des 
Bundesrates, die das Zollkriminalamt (ZKA) betref-
fende Regelung aus dem Gesetzentwurf herauszu-
nehmen und nur die Regelungsvorschläge weiter zu 
verfolgen, die Maßnahmen auf anderen Gebieten ent-
halten. Die dafür gegebene Begründung des Bundes-
rats, die Regelung stehe in einem sachlichen Zusam-
menhang mit dem Entwurf der Bundesregierung für 
ein Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgeset-
zes, des Strafgesetzbuches und anderer Gesetze 
— BR-Drucksache 449/91 — und mit der darin vorge-
sehenen Befugnis des ZKI zum Eingriff in das B rief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis geht fehl. 

Der Ausbau des Zollkriminalinstituts (ZKI) zum ZKA 
ist bereits im Februar 1989 von der Bundesregierung 
angekündigt worden. Zu dieser Zeit war noch keine 
Rede von den im Entwurf der Bundesregierung für ein 
Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes 
vorgesehenen Sonderbefugnissen des ZKI im Bereich 
der Vorfeldüberwachung. Der vorliegende Gesetz-
entwurf ist tatsächlich von dieser Sonderregelung 
völlig unabhängig und beruht auf anderen Erwägun-
gen. 

Gegenstand des Gesetzentwurfs ist eine innerorgani-
satorische Regelung im Bereich der Zollverwaltung, 
die der Intensivierung der Bekämpfung der grenz-
überschreitenden Kriminalität im Zuständigkeitsbe-
reich der Zollverwaltung und der Verbesserung der 
internationalen Zusammenarbeit der Zollverwaltun-
gen dient. Die von der Zollverwaltung im Zusammen-
hang mit der Verhinderung und Verfolgung der Au-
ßenwirtschaftskriminalität, des Subventionsbetruges 
im Bereich der EG-Marktordnungen, des neuerdings 
in den neuen Bundesländern grassierenden Zigaret-
tenschmuggels sowie der Rauschgiftkriminalität 
wahrzunehmenden Aufgaben sind sprunghaft ge-
wachsen und nehmen vor dem Hintergrund der fort-
schreitenden Verwirklichung des Binnenmarktes, des 
Wegfalls der innerdeutschen Grenze und der durch-
lässig gewordenen Grenzen gegenüber den östlichen 
Nachbarstaaten ständig weiter zu. Es ist deshalb er-
forderlich, zur Anpassung an diese Situation alle Er-
mittlungskapazitäten der Zollverwaltung konzentriert 
und gezielt einzusetzen. Z. Z. werden straf- und buß-
geldrechtliche Ermittlungen von ca. 170 Zollbehörden 
in weitgehender Selbständigkeit geführt; nämlich 
von 

— 1 Zollkriminalinstitut 

— 48 Zollfahndungsstellen (21 Zollfahndungsämter 
und 27 Zweigstellen) 

— 21 Oberfinanzdirektionen (Verwaltungsbehörden 
im Bereich des Außenwirtschaftsrechts) 

— ca. 100 Hauptzollämter (Straf- und Bußgeldsachen

-

stellen). 

Dem Zollkriminalinstitut als dem zentralen Zollfahn-
dungsamt stehen bisher nur beschränkte Einwir-
kungsmöglichkeiten auf die Zollfahndungsämter zu. 
Weisungsbefugnisse gegenüber den Oberfinanzdi-
rektionen und den Hauptzollämtern besitzt es über-
haupt nicht. Weisungen an diese Behörden in Straf-
und Bußgeldangelegenheiten, die vom Zollkriminal-
institut für fachlich erforderlich gehalten werden, 
müssen deshalb auf Ersuchen des ZKI vom BMF erteilt 
werden. Dies führt zu nicht vertretbaren Verzögerun-
gen im Ermittlungsbereich und zur übermäßigen Be-
lastung der Ministerialinstanz mit ihr wesensfremden 
operativen Aufgaben. Der Regierungsentwurf räumt 
deshalb als Kernstück dem ZKA eine uneinge-
schränkte Fachweisungsbefugnis gegenüber allen Er-
mittlungsbehörden der Zollverwaltung ein. Dadurch 
soll eine sachgerechte, wirksame und einheitlich aus-
gerichtete Durchführung aller Ermittlungsmaßnah-
men im Zollbereich gewährleistet werden. Außerdem 
wird dadurch anderen Behörden im nationalen und 
internationalen Bereich eine verantwortliche Zentral-
stelle als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt. 
Dies entspricht auch dem vielfach geäußerten 
Wunsch ausländischer Zollverwaltungen. Der Regie-
rungsentwurf verleiht dem ZKA keine Befugnisse, 
die über die bisherigen Rechte des ZKI zu Ein-
griffen in die Freiheitssphäre des Bürgers hinaus-
gehen. 

Zu Nummer 2 (Eingangsformel) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Sie ist der Auffassung, daß das Gesetz mit der einf a-
chen Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages zu verabschieden ist. Die in Artikel 5 vorgese-
hene Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
unterfällt nicht der Regelung des Artikel 87 Abs. 3 
Satz 2 GG. Die Aufgaben, die den Hauptzollämtern 
zugewiesen werden sollen, werden bereits jetzt 
— und auch weiterhin — von der Bundesanstalt für 
Arbeit (mit eigenem Verwaltungsunterbau) wahrge-
nommen; die Verwaltungskompetenz des Bundes 
hierfür ergibt sich aus Artikel 87 Abs. 2 GG. 

Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 GG erfaßt nicht die Fälle, in 
denen der Bund bereits Verwaltungskompetenz be-
sitzt (Maunz-Dürig, GG, Artikel 87 Rz. 90). Das hat 
auch der Rechtsausschuß des Bundesrates — zuletzt 
in seiner Sitzung am 18. März 1991 — festgestellt (vgl. 
R 0055 — Nr. R 25/91). Soweit Aufgaben in der Mittel-
und Unterstufe bereits durch eine bundesunmittel-
bare Körperschaft des öffentlichen Rechts zulässiger

-

weise wahrgenommen werden, wird mit der Übertra-
gung dieser Aufgaben auch auf andere Verwaltungs- 
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einrichtungen des Bundes nicht in die Verwaltungs-
kompetenz der Länder eingegriffen. 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nr. 3 — neu —
§ 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 FVG) 

Die Bundesregierung hält den Vorschlag des Bundes-
rates nicht für sachdienlich; sie schlägt für die Zeit bis 
zum Inkrafttreten der bereichsspezifischen daten-
schutzrechtlichen Regelungen eine Zweckbindungs-
klausel vor. 

Nach „andere Behörden" ist neu „soweit dies für die 
Zwecke der Aufgabenerfüllung des ZKA oder anderer 
Behörden erforderlich ist" einzufügen. 

Eine nähere Bestimmung der Behörden, die diese In-
formationen zur Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben 
benötigen, ist auf Grund der Breite des Aufgaben-
spektrums der Zollverwaltung und des damit verbun-
denen Anfalls einer entsprechend großen Informa-
tionsfülle nicht möglich. 

Allein für den Bereich der Weitergabe von Informatio-
nen aus der Überwachung des Außenwirtschaftsver-
kehrs (Hinweis auf § 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 
— neu —) ergibt sich ein Kreis von ca. 40 bis 50 Be-
hörden. Die Zollverwaltung hat außerdem die Ver-
brauchsteuern zu erheben, Aufgaben auf dem Sektor 
der EG — Marktorganisationen (MOG) wahrzuneh-
men sowie die Überwachung von rund 80 Gesetzen 
über Verbote und Beschränkungen im grenzüber-
schreitenden Warenverkehr, vom z. B. Lebens- und 
Arzneimittelrecht über den Strahlenschutz, die Ein-
fuhr staatsgefährdender Schriften bis hin zum Betäu-
bungsmittelgesetz, zu gewährleisten. Hieraus ergibt 
sich, daß eine Bestimmung der in allen Einzelfällen in 
Betracht kommenden Behörden weder möglich noch 
— auf Grund des ständigen Wandels mit der Folge 
einer Anpassung — sachdienlich ist. 

Darüber hinaus handelt es sich hier um ein daten-
schutzrechtliches Problem, das mit der in Artikel 1 
Nr. 3 (§ 5 a Abs. 2 FVG — neu —) angekündigten da-
tenschutzrechtlichen Regelung für das ZKA unter Be-
achtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Erfor-
derlichkeit und Verhältnismäßigkeit bereichsspezi-
fisch geregelt wird. Der entsprechende Gesetzentwurf 
befindet sich bereits in der Ressortabstimmung. 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nr. 3 — neu —
§ 5 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 FVG) 

Die Verpflichtung des ZKA zur Unterrichtung der 
Staatsanwaltschaft ergibt sich bereits aus § 163 StPO. 
Deshalb ist die vom Bundesrat vorgeschlagene Einfü-
gung der Staatsanwaltschaften in § 5 a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 FVG — neu — entbehrlich. Diese Bestimmung 
soll es dem ZKA ermöglichen, Daten, die bei der Über-
wachung des Wirtschaftsverkehrs anfallen, an andere 
Ermittlungsbehörden, vor allem die Polizei, zur Verar-
beitung in Fällen weiterzugeben, in denen keine Er-
mittlungszuständigkeit der Zollverwaltung besteht 
oder andere Behörden durch die Staatsanwaltschaft 
mit den Ermittlungen beauftragt worden sind. 

Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nr. 3 — neu —
§ 5 a Abs. 2 FVG) 

Der Streichung der Worte „die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf", wird widersprochen. Die 
Bundesregierung geht davon aus, daß die zu erlas-
sende Verordnung zur Anpassung an neue Verhält-
nisse häufig geändert und durch Aufnahme weiterer 
Behörden ergänzt werden muß. Der Regierungsent-
wurf will Verzögerungen bei der Informationsweiter-
gabe möglichst verhindern. Deshalb ist vorgesehen, 
daß die Verordnung, die die zu unterrichtenden Be-
hörden aufführt, ohne Zustimmung des Bundesrates 
geändert werden kann. 

Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nr. 3 — neu —
§ 5 a Abs. 4 FVG) 

Der vorgeschlagenen Formulierung wird zuge-
stimmt. 

Zu Nummer 7 (Artikel 5 — Änderung des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

Die Bundesregierung befürwortet grundsätzlich die 
Anregung des Bundesrates, sieht jedoch von einer 
Umsetzung in diesem Gesetzgebungsverfahren ab. 
Zunächst sollten die Erfahrungen mit der Übernahme 
einer neuen Aufgabe in einem Bereich der Bekämp-
fung der illegalen Beschäftigung abgewartet werden, 
in dem bereits Bundesbehörden tätig sind.  








